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HERR K. IST 56 JAHRE ALT. SEIT  
22 JAHREN IST ER SELBSTSTÄNDIGER 
ARCHITEKT. ER IST STOLZ AUF SEINE 
ARBEIT. SIE BEDEUTET IHM VIEL. 

Herr K. leidet an einer fortschreitenden 
Sehbehinderung. Die Arbeit am Bildschirm 
wird für ihn immer schwieriger. Herr K. 
macht sich Sorgen. Er kann sich keine an- 
dere Tätigkeit vorstellen. Von einem Be-
kannten weiss er, dass die IV die Kosten für 
gewisse Hilfsmittel übernimmt. Ob die IV 
auch in seinem Fall etwas machen kann?  
Ja, sie kann! 

Herr K. meldet sich bei der IV an. Die IV 
stellt den Kontakt zur Sehbehindertenhilfe 
her. Diese berät ihn bezüglich seiner Ein-
schränkung. Sie zeigt ihm z. B. die Möglich-
keiten einer Vergrösserungssoftware auf. 
Mit dieser könnte der Architekt weiterhin 
seiner Arbeit nachgehen. Herr K. staunt. Er 
wusste nicht, dass es solche Hilfsmittel gibt! 

Die Sehbehindertenhilfe erstellt einen Kos-
tenvoranschlag. Die IV prüft diesen und gibt 
grünes Licht für eine Kostenübernahme. 
Danach geht es schnell. Ein Berater kommt 
bei Herrn K. vorbei. Er installiert die Soft-
ware auf dem PC und gibt die notwendigen  
Instruktionen. Nach einer kurzen Eingewöh-
nungszeit ist der Architekt zufrieden mit 
dieser Lösung. In die Zukunft blickt Herr K. 
wieder mit Zuversicht. 

Grundvoraussetzung für den Bezug von Leistun-
gen der IV ist eine gesundheitliche Beeinträch-
tigung. Während bei gewissen Beschwerden Art 
und Umfang der Beeinträchtigung verhältnismäs-
sig einfach zu bestimmen sind, lassen sich andere 
Beschwerden nur schwierig fassen. Die Beurtei-
lung der daraus folgenden Einschränkungen bedarf 
aufwendiger Abklärungen – ein medizinisches Gut-
achten ist notwendig. Sowohl die inhaltlichen als 
auch die formellen Anforderungen an Gutachten 
nahmen in den letzten Jahren stetig zu. Ein zentra-
ler Diskussionspunkt dieser Entwicklung betraf die 
Frage, wie die Akzeptanz solcher Gutachten geför-
dert werden kann. 

Die Vergabe von polydisziplinären Gutachten wur-
de vom Bundesamt für Sozialversicherungen so 
geregelt, dass die Aufträge auf einer webbasierten 
Plattform den Gutachterstellen zugelost werden. 
Die Auftragsvergabe von mono- und bidisziplinären 
Gutachten obliegt der IV-Stelle.

Um der Forderung nach mehr Transparenz und da-
mit auch Akzeptanz im Abklärungsverfahren nach-
zukommen, veröffentlicht die IV-Stelle Solothurn 
seit 2017 eine Liste mit den bei ihr akkreditierten 
Gutachterpersonen. Die Aufträge werden mög-
lichst ausgewogen auf die Gutachterinnen und die 
Gutachter im jeweiligen Fachgebiet verteilt.

Die eingehenden Gutachten werden evaluiert und 
die Ergebnisse den Gutachtern zurückgemeldet. 
Die IV-Stelle Solothurn legt Wert auf ergebnis-
offene, fachlich einwandfrei begründete und um-
fassende Expertisen. Bei qualitativen Mängeln 
oder bei nicht tolerierbar langen Bearbeitungs-
zeiten behalten wir uns vor, die Zusammenarbeit 
mit einzelnen Gutachtern einzustellen.

DIE IV-STELLE SOLOTHURN LEGT WERT AUF 
FAIRE UND KURZE AB KLÄRUNGSVERFAHREN.




